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Steckbrief 

Einbruchschutz 

Ihr Investitionszuschuss zur Erhöhung des 
Einbruchschutzes – gefördert in Altersgerecht Umbauen  

Produktnummer  

 

 455-E  
   Zuschuss 
 

Ihr Vorteil 

 Wir fördern Sie mit einem Zuschuss von bis zu 1.600 Euro, wenn Sie Ihr Eigenheim vor 
Einbruch schützen und entsprechende Maßnahmen umsetzen wollen.  

Was fördern wir? 

 Rund um Ihr Wohneigentum fördern wir Arbeiten, die von einem Fachunternehmen 
durchgeführt werden und technische Mindestanforderungen erfüllen.  

 Dazu gehören unter anderem der Einbau einbruchhemmender Haus- und 
Wohnungseingangstüren, einbruchhemmender Garagentore und -zugänge, Nachrüstsysteme 
für Haus- und Wohnungseingangstüren, Nachrüstsysteme für vorhandene Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren, einbruchhemmende Gitter und Rollläden, Einbruchs- und 
Überfallmeldeanlagen, Türspione sowie Smarthome-Anwendungen mit Einbruchmeldefunktion. 

Nicht gefördert werden baugebundene Assistenzsysteme, wie zum Beispiel 
Gegensprechanlagen, (nur noch im Produkt Barrierereduzierung - Investitionszuschuss 
(455-B) gefördert), Ferienhäuser und -wohnungen, Boardinghäuser als Beherbergungsbetrieb 

und gewerblich genutzte Flächen/Gebäude.  

Wen fördern wir? 

 Unabhängig von Ihrem Alter fördern wir Sie als Privatperson, wenn Sie Eigentümer eines Ein- 
oder Zweifamilienhauses mit maximal 2 Wohneinheiten oder einer Wohnung, Ersterwerber 
eines sanierten Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer sanierten Wohnung, eine 
Wohnungseigentümergemeinschaft aus Privatpersonen oder Mieter sind. 

Konditionen 

 Bis 1.000 Euro Investitionskosten: Zuschuss in Höhe von 20 % der förderfähigen Kosten 

 Darüber hinausgehende Investitionskosten: 10 % der förderfähigen Kosten  

Welche weiteren Förderprodukte gibt es?  

 Für Maßnahmen rund um die energetische Sanierung können Sie die Produkte 

Energieeffizient Sanieren als Kredit (151, 152), als Zuschuss (430), als Zuschuss zur 

Baubegleitung (431) oder als Ergänzungskredit (167) kombinieren.   

 Wenn Sie parallel barrierereduzierende Umbaumaßnahmen durchführen wollen, nutzen Sie 

die Produkte Altersgerecht Umbauen als Kredit (159) oder Barrierereduzierung als 

Zuschuss (455-B). 

 Zudem kommt das Produkt Altersgerecht Umbauen als Kredit (159) auch für 

einbruchhemmende Maßnahmen infrage. 

Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie unter www.kfw.de/455-E 

Stellen Sie Ihren Antrag im Zuschussportal, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. 

http://kfw-f-cmspre-lp01:8081/fs5preview_957376/jump?url=http%3A%2F%2Fkfw-f-cmspre-lp01%3A8081%2Ffs5preview_950032%2Fpreview%2F950032%2Fsite%2FDE%2Fcurrent%2F950035%2F4425316
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